
GRG 19 – Billrothstraße 73 

Die Schule im Grünen 

           

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerin! Lieber Schüler! 

 

Die 2. Etappe der Schulöffnung ist laut Bildungsministerium für den 18. Mai geplant. Der 

Fokus der Etappe 2 liegt auf der Rückkehr schulpflichtiger Schülerinnen und Schüler (AHS-

Unterstufe). Da die soziale Distanz und das Einhalten der Hygieneregeln in einem vollen 

Schulgebäude sehr schwierig einzuhalten sind, kommt folgendes Prinzip zum Tragen: 

Verdünnung durch Schichtbetrieb. 

Gruppenbildung  

Die Klassen werden grundsätzlich alphabethisch sowie nach administrativen 

Notwendigkeiten (und unter Berücksichtigung von Geschwisterkindern an unserer Schule!) in 

zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen werden vorrangig in ihren Klassenräumen unterrichtet, aber 

abwechselnd.  

Gruppe A: Unterricht am Montag, Dienstag, Mittwoch 

Gruppe B: Unterricht am Donnerstag und Freitag 

Die nächste Woche ist es genau umgekehrt. 

Der Raumplan und die genaue Gruppeneinteilung werden noch rechtzeitig, entsprechend der 

veränderten Rahmenbedingungen bekanntgegeben. 

Aufrechter Stundenplan 

Der jeweilige Unterricht der Klasse bleibt aufrecht. Ausnahme bilden die Fächer 

Leibeserziehung und Musik, die bis zum Ende des Schuljahres entfallen. Die dadurch 

entstehenden Freistunden sollen für die Erledigung von Aufgaben verwendet werden, wobei 

Randstunden entfallen können. 
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Betreuung aller anderen Schülerinnen und Schüler möglich 

Neben dem Unterricht in einem Schichtsystem bleibt die geltende Betreuung aufrecht. 

Schülerinnen und Schüler, die keinen Unterricht haben und deren Betreuung zu Hause nicht 

sichergestellt ist, können die Betreuung in der Schule in Anspruch nehmen. (Anmeldung nach 

Bekanntgabe der genauen Gruppeneinteilung!) 

Prinzip Flexible Lehrpläne 

Für die Zeit ab der Rückkehr in den Schulbetrieb soll der Fokus auf die Gestaltung des 

Abschlusses des Schuljahres und die gezielte Vorbereitung auf die nächste Schulstufe gelegt 

werden. Lerntempo und Lehrinhalte werden daher reduziert. Was an neuem Stoff wichtig und 

sinnvoll ist, wird in überschaubaren Schritten erarbeitet. Daneben sollen die verbleibenden 

Wochen auch genutzt werden, um das Erreichte abzusichern, zu festigen und die neue Form 

des individuellen und selbstorganisierten Lernens weiter zu pflegen. Diesbezüglich wird es noch 

eine Richtlinie des Ministeriums geben. 

Prinzip Leistungsbeurteilung mit Augenmaß 

Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 2019/20 bilden: 

- Das Halbjahreszeugnis (Schulnachricht) 

- Leistungen, die bis zum 16. März erbracht worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit) 

- Leistungen, die im Rahmen des Distance-Learning erbracht wurden 

- Leistungen des nun folgenden Präsenzunterrichts ab dem 18. Mai 2020 

Schularbeiten finden in der kommenden Zeit keine mehr statt. Bei Schülerinnen und Schülern, 

die zwischen zwei Noten stehen und bei Schülerinnen und Schülern, die eine bessere Note 

erlangen wollen, kann eine mündliche Prüfung erfolgen. 

Aufsteigen mit einem Nicht Genügend 

Ein Aufsteigen mit einem Nicht Genügend wird auch ohne des Beschlusses der 

Klassenkonferenz möglich sein. Schülerinnen und Schüler, die mehr als ein Nicht Genügend 

aufweisen, können zu einer Wiederholungsprüfung antreten. Bleibt nur ein Nicht Genügend 

offen, können auch sie aufsteigen. Das Bildungsministerium wird noch eine Richtlinie über die 

Leistungsbeurteilung herausgeben. 
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Entschuldigtes Fernbleiben 

Schülerinnen und Schüler, die sich auf Grund der Corona-Krise nicht in der Lage sehen dem 

Unterricht in der Schule beizuwohnen oder wenn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte auf Grund 

von Bedenken ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, müssen dies auch nicht tun. Sie 

gelten als entschuldigt, sind aber verpflichtet den versäumten Unterrichtsstoff aufzuholen bzw. 

nachzulernen. 

Prinzip Hygiene 

Das Hygiene-Handbuch des Bildungsministeriums regelt die hygienischen Voraussetzungen 

bzw. Verhaltensweisen in unserem Schulbetrieb. 

Darin enthalten sind unter anderem folgende Regelungen: 

- Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Weg in die Schule und am Weg von der 

Schule nach Hause 

- Maskenpflicht am gesamten Schulgelände und im Schulgebäude auf den Gängen und 

den Toiletten 

- Während des Unterrichts müssen Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen.  

- Ein Mindestabstand von einem Meter ist im gesamten Schulgelände und im gesamten 

Schulgebäude verpflichtend. 

- Verdichtete Reinigungsintervalle, Desinfektion und Hände waschen vor Betreten der 

Klassenräume. Auch vor dem Wechsel in einem anderen Raum sollten immer die Hände 

gewaschen werden.  

- Eine schulfremde Person darf das Gelände ausschließlich nach Terminvereinbarung mit 

einer Person der Einrichtung betreten und hat einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und Schülern. 

Genaue Verhaltensregeln ab dem 18. Mai werden, entsprechend der Meldungen bzw. des 

aktualisierten Raumplanes, zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. 

Telefonieren! 

Sprechstunden und Elterngespräche sind nach Möglichkeit telefonisch oder virtuell abzuhalten. 

Krank? Zuhause bleiben! 

Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen! 
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Risikogruppe? 

Wenn Unklarheit darüber besteht, ob eine Person oder eine mit dieser im gemeinsamen 

Haushalt lebende Person zur Risikogruppe zählt, ist bitte zur Klärung die/der 

Hausärztin/Hausarzt zu kontaktieren. Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten zu 

Hause bleiben. Für Schüler/innen soll hier der Unterricht weiterhin über Distance-Learning 

erfolgen. 

Um entsprechend der vorgeschriebenen Hygienevorschriften eine genaue Planung für unsere 

Schule vornehmen zu können, benötigen wir noch einige Informationen (Betreuung an 

Hausübungstagen, Risikogruppe? Tagesbetreuung?) von Ihnen, welche wir nächste Woche, 

nach Bekanntgabe der genauen Gruppeneinteilung, abfragen werden.   

Wir sind sehr bemüht, unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu betreuen. 

 

Für Fragen, Anliegen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese 

Herausforderung gemeinsam gut meistern werden! 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und Eltern ein wunderschönes Wochenende! 

 

Gesundheit und ganz liebe Grüße 

 

Dir. Mag. Manuela Uhlig e.h. 
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